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Tiere können nicht erben
Immer wieder liest man aus dem Ausland Schlagzeilen von einer Hündin oder

einem Kater, denen ihr Herrchen Villa und Vermögen vermacht hat. In der

Schweiz ist dies jedoch nicht möglich; Tiere können hierzulande nicht erben.

(swe) Wenn jemand dennoch die
Katze Mimi oder den Hund Ramses
testamentarisch als Erben eingesetzt

hat, so ist dies zwar ungültig,
doch bedeutet es für die rechtlichen

Erben eine Verpflichtung, für
das Wohl des Tieres zu sorgen, oder
aber einen angemessenen Platz für
dieses zu finden.Juristisch möglich
ist es dagegen, im Testament
festzuhalten, dass ein bestimmter Betrag
aus dem Nachlass für die Versorgung

des Haustieres verwendet
werden soll. Ebenfalls denkbar ist

es, eine Absprache mit einem
Tierheim zu treffen. Die kann zum
Beispiel so aussehen, dass das Heim
sich verpflichtet,das Tier aufzunehmen

und dafür im Testament

berücksichtigt wird. Der Zürcher
Tierschutz weiss, wer weiterhilft,
wenn es darum geht, eine juristisch
hieb- und stichfeste Formulierung
zu finden.

Verwaiste Tiere

Bei der Frage, wem ein verwaistes
Haustier gehört, werden Tiere - die
ansonsten laut Schweizerischem
Gesetz keine Sachen sind -wie der
restliche Nachlass behandelt. Das

heisst, die Erbfolge wird durch ein
Testament oder durch das Gesetz

geregelt. Schwierigkeiten entstehen,

wenn entweder mehrere
Parteien Anspruch auf das Tier erheben,

oder wenn sich niemand
findet, der sich darum kümmern
will. Im ersten Fall wird es der Partei

zugesprochen, welche ihm, unter
tierschützerischen Gesichtspunkten

betrachtet, die besten
Bedingungen bieten kann. Im anderen
Fall muss das Haustier verkauft
oder verschenkt werden. Die
Rechtsanwälte Dr.iur.Gieri Bolliger
und Dr. iur. Antoine E Goetschel
geben in dem in diesem Oktober

veröffentlichten Buch «Das Tier im
Recht - 99 Facetten der Mensch-
Tier-Beziehung von A-Z» Tipps zu
juristischen Fragen rund um Haustiere.

Wenn ein Tier eingeschläfert
werden muss
Die Lebensspanne von Tieren ist
kürzer als diejenige von Menschen,
was oft einen schmerzlichen
Abschied mit sich bringt. Da ist für
viele die Vorstellung erleichternd,
dass ein Tierarzt die altersschwache

Katze oder den kranken Hund
zu Hause einschläfert. Nicht alle
Tierärztinnen und -ärzte sind
jedoch dazu bereit. Dr. med. vet.
Marco Minder aus Zumikon tut es

auf Wunsch seiner Kunden und
hat dabei gesehen, dass es vielen
Menschen hilft, auf diese Weise
Abschied von ihrem geliebten
Haustier zu nehmen. Doch sieht er
auch die Problematik: Die Bilder
des sterbenden Tieres prägen sich
ein, und es kann schwierig sein,
wenn sie mit der eigenen Wohnung
verbunden sind. Auch der
Wegtransport des Tieres ist schmerzhaft
und kann in unschöner Erinnerung
bleiben.

In Ruhe Abschied nehmen
Minders Praxis hingegen ist so
eingerichtet, dass die Menschen dort
Abschied nehmen können, so lange

sie wollen, und vom weiteren
Prozedere nichts mehr mitbekommen

müssen. Werten will er nicht.
«Wenn es darum geht, wo ein Tier
eingeschläfert wird, ist es wichtig,
dass jemand die Lösung findet, die
für ihn stimmt.» Diese Entscheidung

kann Zeit brauchen. Es hilft
also, sich frühzeitig darüber
Gedanken zu machen und die Sache
mit dem Tierarzt zu besprechen.
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